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Vorstand Fischereiverein Oberhasli      auch im Internet: www.fv-oberhasli.ch  
 

 
Präsident 

     ZUMBRUNN          Kurt, Reichenbachsäge 427 E                   Mobile     077 504 82 91  
                                              3860 Meiringen                             v.k.zumbrunn@bluewin.ch 
  
Vizepräsident 
     NYDEGGER           Reto, Alpbachstrasse 16                          Mobile     079 539 36 68 
                                     3860 Meiringen                                         reton_91@hotmail.com 
  
Geschäftsführung 

     RUBIN                    Sahra, Untere Fuhren 167                         Mobile     077 469 58 13  
                                     3863 Gadmen                                          sahrahaenni@gmail.com 
  
Aufzucht und Bewirtschaftung (Brutanstalt) 
     MATHIS                 Urs          (Streifen/Aufzucht)                     Mobile     079 816 48 68 
                                     Untere Fuhren, 3863 Gadmen            u.m.anlagewart@bluewin.ch 
  
Brutanstalt / Materialwart 
     NYDEGGER           Reto, Alpbachstrasse 16                          Mobile     079 539 36 68 
                                     3860 Meiringen                                         reton_91@hotmail.co        

Bereichsleiter 

     IMDORF                 Andi        (Team Aufzucht/Brutanstalt)      Mobile     079 272 72 08  

     TIRABOSCHI          Angelo    (Team Aufzucht/Brutanstalt)      Mobile     079 137 83 54

     STRUB                   Stefan     (Team Aufzucht/Brutanstalt)      Mobile     079 399 88 80

     RASENBERGER    Masei      (Team Aufzucht/Bruitanstalt)     Mobile     079 102 56 34 
  

Arbeitsplanung und Revitalisierung 

     MEYER                   Matthias, Heejiweg 19                              Mobile     076 756 05 29  
                                     3862 Innertkirchen  (Vorstandsmitglied)   matthias.meyer@kwo.ch 
  
Bereichsleiter: 

     MEIER                    Maurus   (Arbeitsplanung)                         Mobile     079 356 91 16  
                                                                                                      maurus.meier@bluewin.ch 

Abrechnungswesen/Hegebeiträge 
     WAGNER               Basil  (Hegebeiträge/Vorstandsmitglied)   Mobile     076 381 16 27  
                                                                                                   basil.wagner18@gmail.com  

Bewilligungen Fischereiliches 

     SCHLÄPPI             Sandro, Wangbächlistrasse 3                   Mobile     078 738 48 92 
                                     3855 Brienz       (Vorstandsmitglied)          s.schlaeppi@gmx.ch 





ANMELDUNG FÜR NEUMITGLIEDER 
Ich möchte Mitglied des  

Fischereivereins Oberhasli werden! 
 

Anmeldedatum: 
 
Name / Vorname: 
 
Geburtsdatum: 
 
Adresse + E-Mail: 
 
 

SANA-Nr. 
 
Tel: 
 
Beruf:

 Aktiv            Fr. 120.–  +  Eintritt Fr. 150.– 
 Passiv           Fr.   35.– 
 Gönner         Fr.   30.–

Jeder Gönner erhält den “Widerhaken” und kann am Fischessen teilnehmen!

Neues entsteht, indem wir bauen!

Innertkirchen · Meiringen · Wilderswil · Matten/ St. Stephan · Zweisimmen
033 971 10 41 · www.maurer-raz.ch



NEUMITGLIED 
 
 
 
 
 
 

Adresse auf der Rückseite

Bitte diese Karte in einem  
frankierten Couvert senden an: 
 
 
 
 
 

Fischereiverein Oberhasli 
Geschäftsstelle 
Untere Fuhren 167 
 
3863 Gadmen

 
 
 
 
 
 

Sanitär

Heizung

Spenglerei, Flachdächer

Walter Huggler AG
Sandstrasse 63
3860 Meiringen

Tel. 033 971 11 89   *  Fax 033 971 21 24
w.hugglerag@bluewin.ch

Getränke Center AG
Hausenstrasse 70 ∙ 3860 Meiringen
T 033 971 63 33 ∙ M 079 692 29 86
www.getraenke-leuthold.ch

Wir sind wie gewohnt für Sie da
Montag – Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr | 13.30 – 17.30 Uhr 

Samstag:  08.00 – 12.00 Uhr | 13.00 – 16.00 Uhr

Gratis Lieferservice nach Hause: Montag bis Freitag
Bestellung an: 033 971 63 33 oder info@getraenke-leuthold.ch



Einladung zur Generalversammlung des Fischereivereins Oberhasli 
 
Freitag, 13. März 2026, 18.30 Uhr, Hotel Urweider, Innertkirchen 
 
Traktanden 
1.    Begrüssung 
2.    Wahl der Stimmenzähler 
3.    Protokoll der GV 2025  
4.    Mutationen Vereinsmitglieder  
5.    Jahresbericht des Präsidenten und der Ressorts 
6.    Jahresrechnung 2025 / Budget 2026  
7.    Festsetzung der Beiträge und Gebühren  
8.    Anträge 
9.    Wahlen 
10.  Ehrungen 
11.  Tätigkeitsprogramm 2026 
12.  Fischereiliches 
13.  Verschiedenes 
 
Anschliessend an die GV wird ein einfaches Menu offeriert.  
Anträge zu Handen der Versammlung sind bis 1. Dezember des laufenden Jahres an den 
Präsidenten zu richten. 
Bis zum 1. Dezember 2025 sind zwei Anträge von Mitgliedern eingegangen. 



Revisionsbericht zur Jahresrechnung per 31.12.2025   
An die Hauptversammlung des Fischereivereins Oberhasli. 
 
Wir haben die Jahresrechnung 2025, umfassend den Zeitraum 01.01.2025 bis  
31.12.2025, des Fischereivereins Oberhasli ordnungsgemäss überprüft.  
 
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere 
Aufgabe darin bestand, diese zu prüfen und zu beurteilen. Die Prüfung erfolg-
te auf der Basis von Stichproben.  
 
Aufgrund unserer Kontrollen stellen wir fest, dass  
 
•  Die Bilanz per 31.12.2025 mit Aktiven und Passiven von je CHF 246'632.78 
    und die Erfolgsrechnung 2025 bei einem Aufwand von CHF 45'134.65 
    und bei einem Ertrag von CHF 45'414.13 mit einem Ertragsüberschuss von 
    CHF 279.48 mit der Buchhaltung übereinstimmen. 
 
•  das Vereinsvermögen per 31.12.2025 einen Bestand von CHF 83'678.13  
    aufweist. 
 
•  die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist. 
 
Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung empfehlen wir, die vorliegende  
Jahresrechnung unter bester Verdankung an die Geschäftsführerin  
Sahra Rubin zu genehmigen und dem Vorstand Decharge zu erteilen. 
 
 
Meiringen, 19. Januar 2026 
                
 
 
Die Revisoren:                     
 
 
 
 
 
Jean-Paul Kauthen    Hans Zwald                   



Buchhaltung 2025                                    Fischereiverein Oberhasli

AKTIVEN                                                                     31.12.2025 % 

Postfinance CH20 0900 0000 3400 3629 3                     5’635.45 2.3% 
BBO CH76 0852 1016 7004 6830 2                              13’862.55 5.6% 
BBO CH21 0852 1021 1358 7014 6                                           -.- 
Raiffeisen CH16 8080 8005 9003 3958 1 (NF)            149’928.20 60.8% 
Raiffeisen CH56 8080 8008 1024 3024 2                      27’746.23 11.3% 
BBMH Namenaktien                                                             20.00 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen              21’113.85 8.6% 
Inventar Brutanstalt                                                                1.00 
Brutanstalt Feste Einrichtungen                                    28’325.50 11.5% 

TOTAL AKTIVEN                                                         246’632.78  

PASSIVEN                                                                   31.12.2025  %  

Kreditoren                                                                        5’245.75 2.1%  
Passiv Rechnungsabgrenzung                                            120.00  
Spenden Hans Zybach / Winterberger                             7’660.70 3.1% 
Nachhaltigkeitsfonds                                                   149’928.20 60.8% 
Vereinsvermögen                                                           82’081.49 33.3% 
Gewinn- oder Verlustvortrag                                            1’317.16 0.5% 
Gewinn                                                                                     279.48 0.1% 

TOTAL PASSIVEN                                                      246’632.78   

AUFWAND                                                                            2025 % 

Betriebsaufwand Brutanstalt                                           7’434.25 16.5% 
Personalaufwand Brutanstalt                                           6’000.00 13.3% 
Betriebsaufwand Gewässerunterhalt und Pflege            4’715.30 10.4% 
Personalaufwand Gewässerunterhalt und Pflege                 88.65 0.2% 
Widerhaken Webseite/Vorstand                                      5’444.90 12.1% 
Personalaufwand Geschäftsstelle/Vorstand/usw.           6’982.00 15.5% 
Abgaben an Verbände                                                      6’943.00 15.4% 
Aufwand für Gewässerpacht                                           5’445.00 12.1% 
Übriger Aufwand (Bankspesen)                                       1’541.55 3.4% 
Abschreibungsaufwand                                                      540.00 1.2% 

TOTAL AUFWAND                                                       45’134.65   

ERTRAG                                                                                2025 %  

Ertrag aus Fischereiwirtschaft (Tätigkeiten Brutanstalt)    11’812.50 26.0% 
Ertrag aus Gewässerunterhalt und Pflege                           5’831.53 12.8% 
Ertrag aus Jahrespatenten                                                  15’240.00 33.6% 
Ertrag aus Tageskarten                                                         3’300.00 7.3% 
Mitgliederbeiträge                                                                 4’480.00 9.9% 
Eintrittsgebuḧren                                                                   1’800.00 4.0% 
Übrige Erträge (Inserate/Spenden/Zinsen)                           2’950.10 6.5% 

TOTAL ERTRAG                                                                 45’414.13  

TOTAL AUFWAND                                                       45’134.65  

Gewinn                                                                                     279.48 0.6%



Jahresbericht des Präsidenten 
 
Das Berichtsjahr 2025 hat gut begonnen mit dem Aussetzen der Zöglinge, welche unser 
Brutanstaltteam gesund über den Winter gebracht hat. Der Entscheid unseres Fischereiaufse-
hers Martin Flück, die Brtlinge so früh wie möglich in die Natur zu setzen ist sehr richtig und 
bewährt sich. Die Gewässer, mit Ausnahme des Gadmerwassers konnten wie gewohnt ab 1. 
April befischt werden und auch das Gadmerwasser konnte am 1. Mai bei besten Bedingungen 
eröffnet werden. Ich bin mir sicher, dass wir alle viele schöne Stunden am Wasser verbringen 
durften. 
 
Dies hat sich bei den Arbeitseinsätzen positiv niedergeschlagen. Der allergrösste Teil unserer 
Mitglieder erfüllt den Pflichtarbeitstag und auch der Einsatzwille ist gut. Den Erfolg sehen wir an 
einem der letzten Arbeitseinsätze, dem kartieren von Laichgruben. Wie erfolgreich hier auch 
Kleinstmassnahmen sein können, wird im Hausenbach deutlich, wo Kies in die Gewässersohle 
eingebracht wurde. Dieser Kies wurde von mehreren Forellenweibchen dankbar angenommen, 
wie die vielen Laichgruben eindrücklich bewiesen. Der Einsatz erfolgte in Absprache mit dem 
Fischereiaufseher und der Schwellenkorporation Meiringen. Beiden möchte ich an dieser Stelle 
meinen grossen Dank aussprechen, dass dieser Test möglich war. Gerne möchten wir die posi-
tiven Erfahrungen auch noch in weiteren Gewässerabschnitten umsetzen. Nicola Bachmann 
wird uns anlässlich unserer Versammlung noch einen tieferen Einblick in die eindrücklichen 
Resultate gewähren.  
 
Bei unseren Einsätzen kommen auch immer wieder die Fahrzeuge der Bauunternehmung 
Ghelma AG, aus Meiringen zum Einsatz, welche uns von der Unternehmung in grosszügigster 
Art und Weise gratis zur Verfügung gestellt werden. Auch hier gebührt ein grosses Dankschön! 
Es ist fantastisch, Unternehmen wie dieses in unserer Region zu wissen.  
 
Die Arbeit im Vorstand erfolgt sehr konstruktiv und dank ausgewiesenen Fachleuten auch ziel-
gerichtet. Dies ist nicht selbstverständlich! Unser Verein hat das grosse Glück, solche 
Vorstandsmitglieder zu haben. Da ist es für mich als Präsident ein Vergnügen, mit solch kompe-
tenten Leuten im Vorstand arbeiten zu dürfen.   
 
Vorstandsmitglied Matthias Meyer hat bei seinem Arbeitgeber mehr Verantwortung übernom-
men und uns, zu unserem grössten Bedauern, seinen Rücktritt aus dem Vorstand auf die kom-
mende Generalversammlung angekündigt. Matthias ist für den Vorstand eine äusserst grosse 
Stütze und mit seinem Herzblut für die Fische und die Fischerei, ein äusserst wertvoller 
Kamerad. Ich bin dankbar und glücklich, dass Matthias mit seinem Fachwissen, mir immer noch 
ausserhalb des Vorstands wird dienlich sein. Für seine grossartige Vorstandstätigkeit zu 
Gunsten unserer Fische und dem Fischereiverein Oberhasli danke ich ihm an dieser Stelle ganz 
herzlich!  
 
Der Vorstand hat beschlossen, die Funktion von Matthias unter den bestehenden Vorstands- 
mitgliedern aufzuteilen. 
 
Seit dem 1. Januar 2025 ist auch unsere neue Geschäftsführerin Sahra Rubin im Amt. Es freut 
mich sehr, dass Sahra die administrativen Arbeiten des Vereins gewissenhaft erledigt.  
 
Der Fischereiverein Oberhasli steht finanziell auf gesunden Füssen. Auch im vergangenen Jahr 



konnten wir eine ausgeglichene Rechnung realisieren, mit einem leichten Ertragsüberschuss. 
Wenn man dabei bedenkt, welch günstige Patentpreise wir nach wie vor verrechnen, dann 
sieht man, wie wichtig die Arbeitseinsätze von Euch Mitgliedern sind. Die günstigen 
Patentpreise können wir nur dank Euren Einsätzen halten!   
Nach all diesen positiven Nachrichten komme ich nun zur Schattenseite des Berichtjahres 2025 
– am 9. Oktober 2025, nachmittags, flossen 10'000 Liter Diesel in den Oltschibach und damit 
auch in den Aare-Binnenkanal. Dies ist ein trauriges Ereignis, welches von den Behörden noch 
untersucht wird. Tatsache ist aber, dass die Natur dadurch Schaden genommen hat und einige 
Zeit brauchen wird, sich wieder zu erholen. Zuständig fur̈ die Gewässer ist in diesem Fall unser 
Fischereiinspektorat, an welches wir den Fall abgetreten haben. In Absprache mit dem 
Fischereiinspektorat wird 2026 auf die Fischerei im Oltischibach und Aarebinnenkanal verzichtet 
werden mus̈sen. Hoffen wir, dass sich die Natur und damit auch der Fischbestand von dem 
Ungluc̈k erholen kann und wir in Zukunft wieder im Kanal fischen dur̈fen. Jedenfalls ist klar, 
dass fur̈ 2026 in den beiden betroffenen Gewässern ein Fischereiverbot besteht.  
Anlässlich unserer bevorstehenden Generalversammlung, wird ub̈er das Fischereiverbot auch 
von Seiten der Fischereiaufsicht noch informiert werden.  
Die Generalversammlung haben wir, wie letztes Jahr zum ersten Mal, wiederum auf 18.30 Uhr 
bei Sascha Urweider angesetzt, und zwar am 13. März 2026. Auch dieses Jahr werden wir uns 
im Anschluss an die GV ein Nachtessen bei Sascha gönnen.  
Es sind folgende Anträge von Vereinsmitgliedern zu Handen der Generalversammlung gestellt 
worden: 
Antrag 1:  Mitfischen von Kindern in Vereinsgewässern 
                «Hiermit beantrage ich, dass die Fischereivorschriften des FV Oberhasli ab   
                13.03.2026 ergänzt werden mit dem Zusatz: 
                «Maximal 2 Kinder dur̈fen bis zum vollendeten 12. Altersjahr unter Aufsicht und 
                Verantwortung einer Inhaberin oder eines Inhabers eines gul̈tigen Fischereipasses 
                (Jahrespatent) des FV Oberhasli mit je einer Rute ohne besonderes Gastpatent 
                fischen.»  
Begrun̈dung: 
                Mit dieser Regelung wird ein wichtiger Beitrag geleistet, dass potentiell neue und 
                besonders junge Vereinsmitglieder rekrutiert werden können. 
                Vereinheitlichung mit den neuen kantonalen Fischereivorschriften (Art. 19b FiDV) 
                 
Antrag 2:  1. max. Entnahmemenge pro Tag 2 Forellen 
                2. max. Entnahme pro Jahr (ub̈er alle Gewässer des FVO) 10 Forellen 
                3. Schonmass in sämtlichen Gewässern bis 30cm 
                4. Der FVO bewirbt sich ab der aktuellen Pachtperiode auf das Gental-Wasser, dies 
                entlastet das Gadmerwasser mit seiner Naturverlaichung 
 
Von Seiten des Vorstands werden wir Euch einen Antrag zur Unterstuẗzung des Fischereikom-
petenzzentrum Schweiz unterbreiten. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die Anliegen der 
Fische in der Schweiz besser vertreten werden. Ein solches Zentrum dur̈fte die Sensibilität der 
breiten Bevölkerung fur̈ unsere Wasserbewohner wesentlich erhöhen, was bitter nötig ist! Den 
Empfehlungen folgend, werden wir Euch den Antrag stellen, 10 % unseres Vereinsvermögens 



für diesen Zweck einzusetzen. 
 
Alle obigen Anträge sind Form- und Fristgerecht beim Präsidenten eingegangen und werden 
der Generalversammlung zum Entscheid unterbreitet. Antrag 1 wurde noch rechtlich über das 
Fischereiinspektorat überprüft, sodass wir diesen umsetzen dürfen. 
 
Ich möchte es an dieser Stelle nicht unterlassen, Euch Mitgliedern fur̈ die tollen Arbeitseinsätze, 
dem Fischereiinspektorat, vertreten durch Martin Fluc̈k fur̈ die erstklassige Unterstuẗzung und 
Begleitung, der Ghelma AG fur̈ unentgeltliche zur Verfug̈ungstellung Ihrer Fahrzeuge, dem 
Brutanstaltteam fur̈ seinen unermud̈lichen Einsatz, sowie der Geschäftsfuḧrerin und meinen 
Vorstandkollegen fur̈ die schöne Zusammenarbeit herzlich zu danken. 
 
Nun wun̈sche ich Euch allen viel Gesundheit, wunderbare Stunden am Wasser und weiterhin 
den Willen, Euch fur̈ die Fische einzusetzen, unserem Leitspruch folgend «Nur wenn es den 
Fischen gut geht, geht es auch uns Fischern gut». 
 
In diesem Sinne viel Petri im kommenden Jahr! 
 
Euer Präsident 
 
Kurt Zumbrunn 

Regelung Arbeitsplanung 2026 
 
Regel 1:  Alle aktiven Vereinsmitglieder haben einen ganzen Tag oder zwei halbe Tage an  
                Arbeitseinsätzen zu leisten.  
Regel 2:  Die Jahresplanung wird im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2026 sowie in der 
                ersten Ausgabe des Widerhakens bekanntgegeben.  
                Bis zum 31. März 2026 können aufgrund Abwesenheiten Änderungswünsche bei Maurus 
                Meier (Bereichsleiter Arbeitsplanung) angebracht werden.  
Regel 3:  Ab dem 1. April 2026 werden keine Änderungswünsche in der Gesamtarbeitsplanung 
                berücksichtigt. Vereinsmitglieder steht es frei, Arbeitseinsätze mit anderen zu tauschen.   
Regel 4:  Wer nicht in der Lage ist, an einem Arbeitseinsatz teilzunehmen, hat sich beim jeweiligen 
                Einsatzleiter (Sandro Schläppi, Reto Nydegger, Michel Moor, Matthias Meyer, Basil 
                Wagner, Lorenz Bürki, Nicola Sperlich oder Dominic Gnädinger          siehe persönliche          
                Einladung) abzumelden. Auch mit der Abmeldung wird der Einsatz als nicht absolviert 
                deklariert und der Hegebeitrag ist zu entrichten.  
Regel 5:  Der Umgang mit den Hegebeiträgen ist wie folgt geregelt: 
                        • Hegebeitrag CHF 300.– (ganzer Tag) bzw. CHF 150.– (Halbtag) 
                        • Wer 4-mal einen halben Tag resp. 2-mal einen ganzen Tag nicht bei den Einsätzen 
                           erscheint (2 Jahre in Folge), verliert die Berechtigung für sein Patent 
                        • Dies gilt unabhängig einer allfälligen Abmeldung  
Regel 6:  Der allfällige Hegebeitrag wird im Folgejahr auf die Patentrechnung 2027 aufgeschlagen.
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Treffen sich ein Thunfisch  

und ein Walfisch. 

 

Sagt der Walfisch:  

"Was sollen wir tun, Fisch?" 

 

Antwortet der Thunfisch:  

"Du hast die Wahl, Fisch."



(Rückseite Anmeldetalon Besuch SANA-Kurs) 
 
 
 
 
 
Bitte diese Karte in einem frankierten Couvert senden an: 
 

                                                                                        Kurt Zumbrunn 

                                                                        Reichenbachsäge 427 E 
                                                                         
                                                                        3860 Meiringen 

   
  Bitte  

  frankieren

Fischereiaufsicht 
                                                                         Mobile                                                           E-Mail 

Flück Martin Strandbadweg 4, 3855 Brienz  079 222 40 50                         martin.flueck@be.ch  
Fischereiaufseher Berner Oberland Ost                                                                                            

Franzeck Ulrich                                             079 209 65 94                     ukfranzeck@gmail.com  

Jaun Gabriel                                                   079 379 49 58                jaun.gabriel@hotmail.com  

Schwertfeger Martin                                     079 176 23 76                      m.schwe@bluewin.ch  

Zumbrunn Kurt                                             077 504 82 91      kurt.zumbrunn@bamboorods.ch 

Uka Armen                                                      079 899 82 74                      ukaarmen@gmail.com



Anmeldung zum Sachkundenachweis Kurs (SANA-Kurs)  
Aufgrund der ab 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Vorschriften, muss jeder Fischer in der Schweiz 
über einen Sachkundenachweis zur Ausübung der Fischerei verfügen. 
In unserem Verein wird an folgendem Datum ein Sachkundenachweis Kurse mit anschliessender 
Prüfung durchgeführt:   
Datum: Samstag, 21. März 2026 / Samstag, 7. November 2026     
Zeit: von 13.00 bis 18.00 Uhr   
Ort: Kirchgemeindehaus, Grosser Saal, 3860 Meiringen   
Kosten: Fr. 60.– pro Teilnehmer. 
 
Vorgehensweise: 
1. Jeder Teilnehmer muss vorgängig des Informationsmaterial zum Kurs kaufen.  

Das Lernbüchlein ist an folgender Adresse zu bestellen: 
 
Netzwerk Anglerausbildung, Geschäftsstelle, Wankdorffeldlstrasse 102, Postfach 261, 3000 Bern 22,  
Tel. 031 330 28 01, info@anglerausbildung.ch  
 
2. Anmeldung zum Besuchen eines SANA-Kurses 

a) mittels untenstehendem Anmeldetalon  
b) an einem beliebigen ausgeschriebenen SANA-Kurs (siehe www.anglerausbildung.ch) 

      Wichtig: Kursunterlagen, Kursgeld (Fr. 60.–) und Schreibmaterial zum Kurs mitnehmen! 

 
Anmeldetalon zum Besuch des SANA-Kurses 

Name / Vorname        ............................................................................................................  
 

Adresse / Wohnort     ............................................................................................................  
 

Geburtsdatum             ............................................................................................................  
 

Telefon-Nr.                  ............................................................................................................  
 

E-Mail                          ............................................................................................................  
 
 

 
Kursdatum: 
 21.03.2026 
 07.11.2026                                     



Forellen brauchen Kies! 
 
Dank einer äusserst motivierten Truppe wurde der Einsatz ein voller Erfolg, 
gekrönt durch weitere freiwillige Kartierungen engagierter Vereinsmitglieder im 
weiteren Verlauf des Herbstes. Insgesamt wurden so rund 16 km Fliess- 
gewässer im Einzugsge- 
biet des FVO kartiert, 
verteilt auf 11 Gewässer, 
bzw. 31 Teilstrecken.  
Beeindruckt von diesen 
Zahlen sah ich mich dazu 
verpflichtet, die erfassten 
Daten auszuwerten und 
allen Vereinsmitgliedern 
zuågänglich zu machen.  
Erste Ergebnisse mit  
Fokus auf vereinseigenen 
Revitali- sierungsprojek-
ten finden sich vorab hier 
im Widerhaken. An der  
Hauptversammlung im  
kommenden März folgt 
eine Präsentation mit zusätzlichen Grafiken und Einblicken, mit besonde-
rem Augenmerk auf das Gadmerwasser.  
 
Insgesamt wurden im vergangenen Herbst in unserem Vereinsgebiet 269 
Laichgruben (LG) gesichtet, was einer durchschnittlichen Laichgrubendichte 
von rund 1.6 LG pro 100 m entspricht.  
 
Ein genauerer Blick auf die Resultate zeigt jedoch erhebliche Unterschiede zwi-
schen den Gewässern und, innerhalb der Gewässer, auch zwischen den ver-
schiedenen Abschnitten. Besonders deutlich zeigte sich dies im Beispiel der 
jüngst umgesetzten Kieszugaben im begradigten Hausenbach. In dem nur 65 
m kurzen Abschnitt mit frisch geschüttetem Kies wurden mehr Laichgruben 
gezählt als auf den gesamten verbleibenden rund 1,5 km der Fliessstrecke bis 
zur Mündung in die Aare! Dies entspricht einer Laichgrubendichte von 9.2 
LG/100 m im Bereich der Kiesschüttungen gegenüber lediglich 0.1 LG/100 m im 
restlichen Unterlauf. Ähnlich verhielt es sich auch im Wychelbächli, wo fluss- 
abwärts der Hauptstrasse ebenfalls Kiesschüttungen und weitere „Instream-
Massnahmen“ umgesetzt wurden. Im aufgewerteten Bereich war die Laich- 
grubendichte um mehr als das Fünffache höher als oberhalb.  
 

Abbildung 1: Laichgrube im frisch geschütteten Kies im 
Hausenbach.



Diese beiden Beispiele heben den Wert unserer Instream-Aufwertungen ein-
drücklich hervor. Die Resultate zeigen, dass der Verein auf dem richtigen Weg 
ist, mehr in diese Projekte zu investieren. Die positiven Auswirkungen solcher 
einfacher Massnahmen auf die Reproduktion der Forelle (inkl. Seeforelle!) sind 
enorm. 
 
Nicola Bachmann 
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Vorschriften des Fischereivereins Oberhasli 
 
In den Pachtgewässern des Vereins ist das Fischen mit der Angel für Mitglieder wie folgt 

geregelt: 
 

Grundsätzlich verbotene Gewässer: Gänzlich verboten ist das Fischen im Hausen-, Engler-, 

Winkelbrunnen– und Gerberswinkelbach, in den Urbachquellen und Kartafelbächli. 
 

Für das Fischen vom 1. April bis 30. September freigegeben sind die folgenden Gewässer: 
 

•   Aare-Binnenkanal (Oltschibachkanal) mit Zuflüssen von den Quellen bis zur Einmündung in 
    den Brienzersee (ohne Wandelbach).  
•   Alp- und Bidmibach (inkl. Stauweier) mit Zuflüssen von den Quellen bis zur Einmündung in 
    die Aare.  
•   Mühlebach Meiringen mit Zuflüssen von der Quelle bis zur Einmündung in den Alpbach.  
•   Oltschibach von den Quellen bis zur Einmündung in den Aare-Binnenkanal.  
•   Styrigbach mit Zuflüssen von den Quellen bis zum Felsabsturz in die Hasliaare.  
•   Wandelbach-Unterlauf Meiringen vom Felsabsturz bis zur Einmündung in den Aare-Binnenkanal  
•   Diechterbach  
•   Benzlaui- (oberer + unterer) und Wannisbordsee vom 15. Juni bis 31. Oktober 
 
Für das Fischen vom 1. Mai bis 30. September freigegeben sind die folgenden Gewässer: 
 

•   Gadmerwasser mit Zuflüssen (ohne Gentalbach) von den Quellen bis zur Einmündung in die 
    Hasliaare (ohne Miserenbächlein).  
Allgemeine Richtlinien 
•   Das Führen einer Fangstatistik ist obligatorisch!  
•   Die Angelfischerei mit Widerhaken ist verboten – auch in den Bergseen.  
•   Mindestfangmasse: Salmoniden 24 cm / Hecht 45cm / Äsche 36cm  
•   Mindest Angelhakengrösse: Nr. 3 (ausser bei Kunstköderfischerei)  
•   Max. Entnahmemenge 4 Forellen pro Tag  
•   Fangzahlbeschränkung je Saison: Total 50 Fische, davon maximal 30 Stück aus dem 
    Gadmerwasser.  
•   Pro Tag darf nur an einem der offenen Gewässer gefischt werden!  
•   Es darf pro Woche total nur an 2 Tagen gefischt werden.  
•   Gadmerwasser Fangfenster 24-30 cm und 35 cm plus. Fische von 30–35 cm sind geschont 
    und müssen zurückgesetzt werden.  
•   Die Mitglieder sind während des Fischfanges einander gegenüber verpflichtet, auf Verlangen 
    hin den Fischpass, die Fangstatistik und die gefangenen Fische zwecks Kontrolle vorzuweisen.  
•   Verbot von Drillingen ab Saison 2019: Ab der Fischersaison 2019 dürfen in sämtlichen 
    Gewässern des Fischereivereins Oberhasli (Fliessgewässer und Bergseen) keine Drillinge 
    mehr eingesetzt werden. Spinnköder sind mit entsprechenden Einzelhaken auszurüsten.


